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5. Grünordnung 
es ist autochthones Pflanzgut zu verwenden; Vorkommensgebiet 6.1 – Alpenvorland 
 
5.1 Öffentliche Grünfläche 
 
5.2 Einzelbäume mit Angabe der Mindestpflanzgröße auf öffentlichen Grünflächen 
(Straßenbegleitgrün) 
 
 
Liste Bäume: Hochstamm, 3 x v., 12 – 14  

Eiche   - Quercus robur 
Feld-Ahorn  - Acer campestre 
Spitz-Ahorn  - Acer platanoides 
Hainbuche  - Carpinus betulus 
Vogelkirsche  - Prunus avium 
Eberesche  - Sorbus aucuparia 
 

 

5.3 Baum-Strauchhecke auf öffentlicher Grünfläche zur Ortsrandgestaltung 

Liste Heister: Heister, 200- 250;  
 
Eiche   - Quercus robur 
Feld-Ahorn  - Acer campestre 
Hainbuche  - Carpinus betulus 
Vogelkirsche  - Prunus avium 
Eberesche  - Sorbus aucuparia 
Winter-Linde  - Tilia cordata 
 
Anteil der Heister in der Baum-Strauchhecke mind. 10 % 

 
 
Liste heimische Sträucher: v. Sträucher, 4 Triebe, 60 -100  

Roter Hartriegel - Cornus sanguinea 
Hasel   - Corylus avellana 
Pfaffenhütchen - Euonymus europaea 
Liguster  - Ligustrum vulgare 
Gemeine Heckenkirsche  - Lonicera xylosteum 
Schlehe  - Prunus spinosa 
Ackerrose  - Rosa arvensis 
Sal-Weide  - Salix caprea 
Holunder  - Sambucus nigra 
Wolliger Schneeball  - Viburnum lantana 
 
es ist autochthones Pflanzgut zu verwenden; Vorkommensgebiet 6.1 – Alpenvorland 
 
Pflanzabstände in der Reihe 1.50 m 
Reihenabstand: 1.00 m 
Versetzt auf Lücke pflanzen;  
Sträucher in Gruppen von 3 – 7 Stück je Art pflanzen 

 
 

 
Pflanzschema – 3-reihige Baum-Strauchhecke, Gesamtbreite 5 m: 

Änderung von Textlichen Festsetzungen 
 
Ergänzung Nr. 2.2.4.2 
 
Süd- und ostseitig entlang der Baum-Strauchhecke auf öffentlichen Grünflächen 
Sind keine Sockel unter Zäunen zugelassen. 
 

Änderung von Festsetzungen in der Grünordnung 
 
Festsetzungen durch Planzeichen siehe Zeichenerklärung Neuplanung 
 
Neuregelung Nr. 5.1.2 öffentliche Gehölzneupflanzung siehe Liste 
 
Ergänzung Nr. 5.1.2.1.2 
Quitten in Sorten 
 
Neuregelung Nr. 5.1.6.3 
Koniferen (Ausnahme Waldkiefer) buntlaubige Gehölze und Hängeformen sollten  
nicht gepflanzt werden. 
 
Neuregelung Nr. 6 Pflanzbeispiel 
siehe Pflanzschema folgend 
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Pflanzschema – 3-reihige Baum-Strauchhecke, Gesamtbreite 5 m: 

Hinweise: 

 

1. Denkmalschutz 

Im Planungsgebiet liegen folgende Bodendenkmäler: 
D-2-7140-0056- Siedlung vor-und frühgeschichtlicher Zeit 
 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 
 
2. Altlasten/Bodenschutz 

Hinsichtlich evtl. vorhandener Altlasten und deren weitergehende Kennzeichnungspflicht sowie 
der boden- und altlastenbezogenen Pflichten wird ein Abgleich mit dem aktuellen 
Altlastenkataster des Landkreises empfohlen. Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen 
Aushubarbeiten, das anstehende Erdreich organoleptisch untersuchen zu lassen und bei 
Verdachtsmomenten das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  und das Sachgebiet Umwelt- und 
Naturschutz am Landratsamt Straubing-Bogen unverzüglich zu informieren. 
Auf die ordnungsgemäße Verwertung des im Zuge von  Baumaßnahme anfallenden und vor Ort 
nicht wieder zu verwendenden Bauaushubes ist zu achten. Die materialrechtlichen  Vorgaben 
des Bodenschutzrechtes, §12 BBodSchV, sind beim Einbringen von Materialien in eine 
durchwurzelbare Bodenschicht einzuhalten. Insbesondere hat der Aushub dabei zum 
Unterboden am Einbauort eine identische Beschaffenheit in Bezug auf die Schadstoffgehalte 
und die physikalischen Eigenschaft aufzuweisen. 
Eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktionen ist zu gewährleisten.  
 
3. Niederschlagswasser 

Zur Vermeidung von Abflussverschärfungen und zur Stärkung des Grundwasserhaushaltes ist 
der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Versickerungsfähigkeit zu 
erhalten. Anfallendes Niederschlagswasser sollte nicht gesammelt, sondern breitflächig 
versickert werden. Für die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung zu beachten. 

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für 
andere Grundstücke geändert werden. Aufgrund der geringen Abstände einzelner Parzellen 
können sich Grundwasserwärmepumpen gegenseitig beeinflussen. 

 

4. Landwirtschaft 

Bei der Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen können trotz 
ordnungsgemäßer Nutzung gelegentlich Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen auftreten. 
Diese sind zu dulden. 
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